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SCHWALLUNGEN
mit den Ortsteilen: m  Schwallungen   m  Zillbach   m  Eckardts   m  Schwarzbach
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Unter anderem ist Folgendes geplant:
· Entenrennen auf der Werra
· Kinderangeln
· Kindertrainings des Tennisvereins und des Volleyballvereins
· Kinderschminken
· Hüpfburgen
· Musik
· Der Ritter der Kemenate berichtet aus vergangenen Zeiten
· Verschiedene kulinarische Spezialitäten

wie Wildgulasch (Jagdverein), Heißes aus der „Brabala“  
(Feuerwehr), Kaffee und Kuchen (Frauenverein), Grillspezialitäten

· Drinks aus dem Bierwagen (Sportgemeinschaft) und
Cocktails (Jugendverein) uvm.

Alle Mitwirkenden laden Sie recht herzlich
zu erlebnisreichen und gemütlichen Stunden an der Werra ein.

Kommen Sie, genießen Sie und lassen Sie sich verwöhnen -
Seien Sie unser Gast!

Herzliche Einladung  Herzliche Einladung  
zum Sommerfest der Vereinezum Sommerfest der Vereine

am 18. Juni 2022 ab 14.00 Uhr

am Spielplatz an der Werra in Schwallungen
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Jagdgenossenschaft Schwallungen

Einladung an die Mitglieder

Am Donnerstag, den 07.07.2022 findet um 18.00 Uhr die 
Jahreshauptversammlung für das Jagdjahr 2021/2022 der 
Jagdgenossenschaft Schwallungen, an der Jagdhütte im 
Körnebach in Schwallungen statt.
Der Vorstand lädt alle Mitglieder recht herzlich ein.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 

der Beschlussfähigkeit
3. Wahl des Versammlungsleiters und des Schriftführers
4. Bericht des Jagdvorstandes zum Jagdjahr 2021/2022
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Diskussion zu den Berichten
7. Beschlussfassung: •	 Bericht des Jagdvorstandes

•	 Bericht des Kassenprüfers
•	 Verwendung des Reinertrages

8. Bericht der Jagdpächter
9. Diskussion zu den Berichten
10. Schlusswort des Jagdvorstehers

Im Anschluss an die Versammlung laden die Jagdpächter die 
Jagdgenossen zu einem kleinen Jagdessen ein.

Der Vorstand bittet alle Eigentümer und deren berechtigte 
Vertreter von jagdbaren Flächen der Jagdgenossenschaft 
um rege Teilnahme.

Mit freundlichem Gruß
Der Jagdvorsteher

Veranstaltungen

Sommerferien am Altmühlsee

Vom 29. Juli bis 4. August 2022

findet eine Ferienfreizeit für Kinder 
und Jugendliche im Alter von 11 - 14 Jahren

in der Jugendherberge Gunzenhausen am Altmühlsee 
statt.

Wir werden die Städte Gunzenhausen und Nürnberg sowie das 
fränkische Seenland erkunden und außerdem im Steinbruch auf 
Fossiliensuche gehen.

Weitere Aktivitäten wie Klettern, Rad- und Kanutour sowie Ba-
den runden eine aktive Ferienwoche ab.

Der Teilnehmerpreis beträgt 70,00 € und beinhaltet sämtliche 
Kosten für Zugfahrt, Übernachtung mit Halbpension sowie alle 
Ausflüge. Dank Förderung durch das Aktionsprogramm „Aufho-
len nach Corona“ kann diese Ferienfreizeit zu diesem äußerst 
günstigen Preis angeboten werden.

Anmeldungen werden ab sofort von der Jugendbeauftragten Elfi 
Heimrich entgegen genommen.
Tel: 036848 38112 oder 036940 50183
Handy: 0162 9116795
EMail: elfi.heimrich@web.de

Amtliche Bekanntmachungen

Jagdgenossenschaft (JG) Zillbach

Beschlüsse aus der Versammlung vom 08.04.2022, im 
Forsthistorischen Kabinett, Heinrich-Cotta, in Zillbach

17 Jagdgenossen waren anwesend.

Beschluss 01/2022
Anhebung des Reinertrages (RE) von 2,02 € auf 5 Euro zur  
Auszahlung - 17 x JA
Beschluss 02/2022
Ukraine-Hilfe, 150 Euro - 17 x JA

Angliederungsgenossenschaft Schwallunger 
Grund/Forst Zillbach

Beschlüsse aus der Versammlung vom 08.04.2022, im 
Forsthistorischen Kabinett, Heinrich-Cotta, in Zillbach

7 Jagdgenossen waren anwesend

Beschluss 01/2022
Anhebung des Reinertrages (RE) von 2,02 € auf 5 Euro zur  
Auszahlung - 7 x JA
Beschluss 02/2022
Ukraine-Hilfe, 150 Euro - 7 x JA

Jagdgenossenschaft Schwarzbach

Einladung zur Versammlung

Der Jagdnotvorsteher lädt alle Eigentümer von bejagbaren 
Flächen der Gemarkung Schwarzbach zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Schwarzbach am

Donnerstag, 16.06.2022, um 19:00 Uhr
in das Bürgerhaus Schwarzbach

ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit (Stimmen- und Flächenmehrheit der an-
wesenden und vertretenen Jagdgenossen)

3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Jagdpächters
5. Bericht des Kassenführers und Empfehlung der Kassen-

prüfer
6. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
7. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
8. Wahl des Vorstandes
9. Diskussion
10. Schlusswort des Jagdvorstandes

Hinweise:
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann 
sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch sei-
nen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Person oder 
durch einen bevollmächtigten Volljährigen derselben Jagd-
genossenschaft angehörigen Jagdgenossenschaft vertreten 
lassen. Für die Erteilung der Vollmacht ist die schriftliche 
Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchs-
tens drei Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen 
handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder de-
ren Beauftragte.

Jagdnotvorsteher
Bürgermeister Jan Heineck
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Vereine und Verbände

Schwarzbacher Sportverein 1908

Sehr geehrte Vereinsmitglieder!

Auf Grund permanenter Personalprobleme, be-
dingt durch wöchentliche Spielerabsagen aus 
unterschiedlichen Gründen, hat sich der Vorstand 
entschieden die Mannschaft mit sofortiger Wir-
kung aus dem Pflichtspielbetrieb der „Alte-Herren - Kreisoberliga“ 
zurückzuziehen.
Der Entschluss ist nach 14 Spieljahren (seit 2008/09) nicht leicht 
gefallen, hat sich jedoch im Laufe der Zeit immer mehr verdich-
tet. Es ist eben ein Unterschied ob man mit einheimischen spielt 
oder auf überwiegend Fremdspieler zurückgreifen muss. Den 
Mannschaftsverantwortlichen waren die wöchentlichen Absagen 
nicht mehr zumutbar und die Strafen wegen Nichtantritten un-
begründbar. Wir wollen versuchen den Spielbetrieb soweit wie 
möglich durch Freundschaftsspiele aufrecht zu erhalten, zumal 
wir dabei auch auf „Jüngere Akteure“ zurückgreifen können.
Der Verein soll in jedem Fall erhalten bleiben und das Sportange-
bot erweitert werden. Neben Freundschafts-Spielbetrieb sowie 
dem Tischtennissport (Zuläufe wären schön) beabsichtigen wir 
eine Abteilung „Wandern“ aufzubauen und somit vor allem un-
seren älteren Mitgliedern eine sportliche Betätigung anzubieten. 
Interessenten melden sich bitte bis 01. Juli 2022 beim Vereins-
vorsitzenden Axel Kellermann. Gleichfalls sind wir für jeden wei-
teren Hinweis zur Erweiterung unseres Sportangebotes dankbar.
Hinweis
Am Freitag, dem 30. September 2022 - 19.00 Uhr - führen wir 
im Bürgerhaus unsere Neuwahlversammlung für die kommende 
Wahlperiode durch, zu welcher nochmals gesondert eingeladen 
wird. Interessenten für die Wahl in den neuen Vorstand melden 
sich ebenfalls bis zum 01.07.2022 beim Vereinsvorsitzenden.

Wir hoffen, dass uns die Mitglieder auch weiterhin die Treue hal-
ten und dem Verein zugehörig bleiben.

Der Vorstand des Vereins

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 29.06.2022

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 08.07.2022

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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